
Die neue EU-Drohnenverordnung (EU 947/2019) tritt mit 1. Jän-
ner 2021 in allen Mitgliedsstaaten in Kraft. Damit sind die 
Regeln über den Betrieb von Drohnen künftig europaweit an-
geglichen. Neben der Angleichung der »Spielregeln« zwischen
den Mitgliedstaaten wurde insbesondere auf die Sicherheit von
Menschen, die Umweltbedingungen und den Umweltschutz
Wert gelegt.

Die Drohnen werden nun anhand bestimmter Gefahrenmerk-
male in drei verschiedene Kategorien aufgeteilt:
• Die Kategorie »Open« umfasst Drohnen mit relativ geringem
Risiko und zwar bis zu einer max. Flughöhe von 120 m. Für die-
se Kategorie ist keine Genehmigung bzw. Registrierung erfor-
derlich. Weiters ist allerdings erforderlich, dass der Flug nur in
Sichtweite ausgeführt werden darf.
• Die Kategorie »Specific« ist für Drohneneinsätze mit einem
höheren Risiko angedacht, die eine oder mehrere Vorgaben der
Kategorie »Open« überschreiten – beispielsweise wenn die
Flughöhe von 120 m überschritten wird oder der Flug außerhalb
der Sichtweite erfolgt. Für diese Kategorie ist sohin eine ent-
sprechende Genehmigung durch die zuständigen Behörden
notwendig sowie eine Pilotenausbildung erforderlich (einzelne
Ausnahmen möglich).
• Mit der Kategorie »Certified« wird dem hohen Risiko Rechnung
getragen, diese Kategorie ist daher für Spezialanwendungen an-
gedacht – z.B. in der Industrie. Für diesen Betrieb sind 
sohin ganz spezielle Anforderungen und Lizenzen erforderlich.

Ferner muss beachtet werden, dass die neue EU-Drohnenverord-
nung diverse weitere Vorgaben wie die erlaubte Flughöhe, die
Registrierungspflicht und die Drohnenpiloten-Ausbildung trifft:
• Drohnenklasse C0: Spielzeug-Drohnen bis zu 250 g benötigen
keine Drohnenregistrierung. Falls die Drohne jedoch mit einer
Kamera ausgestattet ist und nicht als Spielzeug qualifiziert wer-
den kann, ist eine Online-Registrierung erforderlich. Erforder-
nisse dafür sind unter anderem Gebrauchsanweisung, unter 
19 m/s Geschwindigkeit, einstellbares Höhenlimit sowie kein
Überfliegen von Menschenmassen.
• Drohnenklasse C1: Drohnen ab 250 bis 900 g Gewicht bedür-
fen der Registrierung. Diese Drohnen müssen sodann in Sicht-
verbindung bleiben und dürfen die vorgeschriebene Flughöhe
von 120 m nicht übersteigen. Der Pilot muss ein Online-Training
und eine entsprechende Prüfung absolviert haben.
• Drohnenklasse C2: Drohnen bis 4 kg – dafür muss der Pilot 
einen weiteren Theorietest absolvieren.
• Drohnenklasse C3 und C4: sämtliche darüber hinausgehenden
Drohnen bis 25 kg. Hier gelten verschärfte Vorschriften inkl. 
Pilotenausbildung, Registrierungspflicht sowie weitere Erfor-
dernisse betreffend die Sicherheit von Menschen.
Daher empfehlen wir in unserer Kanzlei, sich bereits vor dem
Kauf einer Drohne über die einschlägigen Vorschriften zu infor-
mieren, da widrigenfalls bei Nichtbeachtung Verwaltungs-
strafen drohen. Und noch ein Tipp: Manche Unternehmen bieten
auch interessante Versicherungsmöglichkeiten an.
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V iele Industrie-Drehgeber mit
10.000 PPR-Auflösung verfü-
gen nicht über die angegebe-

nen 10.000 Striche auf ihrer Maßver-
körperung, sondern errechnen den je-
weiligen Ausgabewert mit mathemati-
schen Methoden aus einem geringer
auflösenden Sinus-/Cosinus-Signal. Der
»RI58«-Drehgeber ist laut Hersteller
Hengstler dagegen tatsächlich mit
10.000 Strichen auf der Maßverkörpe-
rung ausgestattet und kann bis zu
40.000 Schritte ausgeben. Möglich
macht dies die Hengstler-eigene »True-
Read«-Technologie – ein spezielles op-
tisches Design, das Hengstler eigens für
diesen Drehgeber entwickelt hat. Die
hohe Genauigkeit wird ausschließlich
durch die sehr detaillierte Maßverkör-
perung erzielt und über rein optische
Verfahren abgeglichen. Ihr Ausgabe-
wert kann deshalb nicht wie interpo-
lierte oder durch Programmierung ska-
lierte Signale vieler herkömmlicher
Drehgeber durch Faktoren wie Tempe-
ratur, Last oder Alterung beeinflusst
werden. Das Ergebnis ist eine hochauf-
lösende Winkel- oder Geschwindig-

keits-Messung mit einer gleichbleiben-
den Wiederholgenauigkeit.  

Selbstüberwachungs-Funktion

Ein weiteres nützliches Feature des
Drehgebers ist die permanente Selbst-
überwachung per Error-Signal. Kün-
digt sich eine Fehlfunktion an, wird ein
Alarm-Signal ausgegeben, das optisch
angezeigt oder an eine Steuerung
übertragen werden kann. Die Alarme
mehrerer Drehgeber können sogar via
Parallel-Schaltung zu einem System-
Alarm gebündelt werden. Einsatzge-
biete für den »Icuro RI58«-Drehgeber
sind unter anderem Werkzeugmaschi-
nen, CNC-Achsen, Verpackungsmaschi-
nen, Spritzgießmaschinen und Sägema-
schinen sowie Motoren. Der mit einer
Vollwelle ausgestattete Drehgeber ver-
trägt hohe Schockbelastungen, verfügt
über die Schutzart IP67, kann in Tempe-
raturbereichen von -40° bis +100° C ein-
gesetzt und mit Spannungen von 3 bis
38 VDC versorgt werden.    (r.PA./TR)

Höchste Genauigkeit und große Flexibilität: Das sind laut Hersteller
Hengstler die markantesten Merkmale des inkrementalen optischen
»Icuro RI58«-Drehgebers, der hierzulande beim niederösterreichischen
Vertriebspartner Tischer erhältlich ist. Das spezielle optische Design 
ermöglicht eine Auflösung von 10.000 Impulsen pro Umdrehung. 

Robuster Drehgeber
mit hoher Auflösung
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